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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bundesfinanzhof hat eine Grundsatzentscheidung gefällt, nach 
der Bauträger von der Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei Bau-
leistungen ausgenommen sind. Unterdessen hat das Bundesfinanzmi-
nisterium seine Verwaltungsanweisung zum Steuerbonus für Hand-
werkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen vollständig 
überarbeitet. Was Immobilienbesitzer und andere Steuerzahler jetzt 
beachten müssen, um den Steuervorteil zu erhalten, erfahren Sie in 
dieser und der nächsten Ausgabe. 
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AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Demokratie muss mehr sein als 

zwei Wölfe und ein Schaf, die 

darüber abstimmen, was es zum 

Abendessen gibt.« 

James Bovard 

 

»Um ein tadelloses Mitglied einer 

Schafherde sein zu können, muss 

man vor allem ein Schaf sein« 

Albert Einstein 
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Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 
Für die Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 
kommt es allein darauf an, ob der Leistungsempfänger die 
Leistung selbst zur Erbringung von Bauleistungen verwendet. 

Seit vielen Jahren gilt für Bauleistungen von Subunternehmern ei-
ne Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, wenn der Leistungsemp-
fänger selbst Bauleistungen erbringt. Voraussetzung ist aber, dass 
diese Tätigkeit nachhaltig ist. Das ist nach den Umsatzsteuerricht-
linien dann der Fall, wenn der Vorjahresumsatz des Leistungsemp-
fängers zu mehr als 10 % aus Bauleistungen besteht. 

Eben diese Voraussetzung hat der Bundesfinanzhof jetzt aber ver-
worfen. Die Umsatzgrenze entspricht nach Ansicht der Richter 
nicht den Vorgaben durch das EU-Recht. Außerdem verletzt die 
Umsatzgrenze den Grundsatz der Rechtssicherheit, denn mit die-
ser Regelung kann, wie die 
Richter korrekt erkannt ha-
ben, weder der Leistungser-
bringer noch der Leistungs-
empfänger zuverlässig beur-
teilen, wer Steuerschuldner 
für die erbrachte Leistung ist. 

Der Bundesfinanzhof hat da-
her entschieden, dass es für 
den Übergang der Steuerschuldnerschaft allein darauf ankommt, 
ob der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte Lieferung oder 
sonstige Leistung selbst zur Erbringung von Bauleistungen verwen-
det. Das bedeutet insbesondere, dass Bauträger als Leistungsemp-
fänger im Gegensatz zu Generalunternehmern nicht Steuerschuld-
ner sind. Während der Generalunternehmer nämlich auf einem 
Grundstück seines Auftraggebers baut, bebaut der Bauträger in der 
Regel eigene Grundstücke und erbringt damit nicht selbst Bauleis-
tungen. Ist ein Unternehmer sowohl als Generalunternehmer als 
auch als Bauträger tätig, kommt es daher allein auf die Verwen-
dung der bezogenen Bauleistungen an. 

Das Bundesfinanzministerium hat außergewöhnlich schnell auf die-
ses Urteil des Bundesfinanzhofs reagiert und schon im Februar den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass entsprechend angepasst. Den 
Vorgaben des Bundesfinanzhofs ist das Ministerium dabei in vollem 
Umfang gefolgt. Nach dieser Änderung kann der leistende Unter-
nehmer den Nachweis, dass der Leistungsempfänger ein Unter-
nehmer ist, der die an ihn erbrachte Bauleistung seinerseits zur 
Erbringung einer Bauleistung verwendet, mit allen geeigneten Be-
legen und Beweismitteln führen. 

Die Änderungen im Umsatzsteuer-Anwendungserlass betreffen ne-
ben Bauleistungen auch Gebäudereinigungsleistungen, weil für 
diese bisher eine vergleichbare Regelung galt, die durch die Urtei-
le des Bundesfinanzhofs ebenfalls geändert werden musste. Auch 
für Gebäudereinigungsleistungen hängt die Umkehr der Steuer-
schuldnerschaft also künftig allein davon ab, ob der Empfänger die 
Leistung seinerseits für die Erbringung von Gebäudereinigungsleis-
tungen verwendet. 

Grundsätzlich sind die geänderten Regeln für alle Umsätze ab dem 
6. Februar 2014 zwingend anzuwenden. Das Urteil ist darüber hin-
aus in allen noch offenen Fällen anzuwenden. Damit nicht sämtli-
che Umsätze neu geprüft werden müssen, hat das Ministerium eine 
Übergangsregelung getroffen: Haben leistender Unternehmer und 
Leistungsempfänger die Steuerschuldnerschaft für eine Bauleistung 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Strafbefreiende Selbstanzeige 
wird verschärft 

Zwar haben sich die Finanzminister der 
Länder am 27. März 2014 grundsätzlich 
für die Beibehaltung der strafbefreienden 
Selbstanzeige bei Steuerhinterziehungen 
ausgesprochen. Die Voraussetzungen, um 
die Straffreiheit zu erlangen, sollen aber 
weiter verschärft werden. So soll unter 
anderem der Berichtigungszeitraum bei 
einfacher Steuerhinterziehung von bisher 
fünf auf zehn Jahre verdoppelt und der 
Strafzuschlag bei schwerer Steuerhinter-
ziehung erhöht werden. Wann dieser Vor-
stoß in eine Gesetzesänderung münden 
soll, steht allerdings noch nicht fest. 

 

Automatischer Informations-
austausch zu Finanzkonten 

Am 19. März 2014 haben sich 44 Staaten 
und Gebiete in einer gemeinsamen Erklä-
rung zum Automatischen Informationsaus-
tausch zu Finanzkonten bekannt und 
gleichzeitig einen Zeitplan vorgelegt. Wie 
das Bundesfinanzministerium mitteilt, soll 
nach diesem Zeitplan der erste Informati-
onsaustausch im Jahr 2017 stattfinden. 
Der Informationsaustausch wird auch be-
stimmte bereits Ende 2015 bestehende 
Konten mit einschließen. Zu den am Ab-
kommen beteiligten Staaten gehören vie-
le EU-Mitglieder, aber auch bisherige 
Steueroasen wie die Kanalinseln oder die 
Cayman Islands. 

 

Verfassungsbeschwerde gegen 
Steuerdaten-Ankauf gescheitert 

Die Verfassungsbeschwerde beim Verfas-
sungsgerichtshof Rheinland-Pfalz gegen 
die Verwertung einer Steuerdaten-CD, die 
das Land im Jahr 2012 erworben hatte, 
hatte keinen Erfolg. Der betroffene Steu-
erzahler werde nicht in seinem Recht auf 
ein faires Verfahren verletzt, meint das 
Gericht. In verfassungsrechtlicher Hin-
sicht führe selbst eine rechtswidrige Be-
weiserhebung nicht ohne weiteres zu ei-
nem Verwertungsverbot. Allerdings gebe 
es auch im Strafverfahren keine Wahr-
heitsermittlung um jeden Preis. Der Staat 
dürfe aus Eingriffen ohne Rechtsgrundlage 
grundsätzlich keinen Nutzen ziehen. Die 
Steuerfahnder müssen daher dem Richter 
beim Antrag auf einen Durchsuchungsbe-
schluss alle entscheidungserheblichen 
Tatsachen mitteilen, auch die Abwä-
gungsentscheidung der Steuerbehörden 
über den Ankauf der Daten. 
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vor dem 6. Februar 2014 einvernehmlich anhand der alten Rege-
lung beurteilt, können sie ebenso einvernehmlich entscheiden, an 
dieser Entscheidung festzuhalten, auch wenn angesichts des Ur-
teils der leistende Unternehmer Steuerschuldner wäre. Es besteht 
also keine Notwendigkeit, Rechnungsberichtigungen vorzunehmen. 

Allerdings ist bei der Einigung Vorsicht geboten, denn auch wenn 
die Beteiligten einvernehmlich beschließen, an der ursprünglichen 
Beurteilung festzuhalten, genießt der leistende Unternehmer kei-
nen Vertrauensschutz, wenn sich der Leistungsempfänger zu einem 
späteren Zeitpunkt auf das Urteil und die daraus folgende neue 
Regelung beruft. 

Zu dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums hat sich mittler-
weile die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen geäußert. Nach 
deren Angaben erörtern die Finanzbehörden von Bund und Ländern 
derzeit, ob für Subunternehmer, die bisher gegenüber Bauträgern 
ohne Umsatzsteuer abgerechnet haben, für zurückliegende Zeit-
räume ein Vertrauensschutz greift. Wenn dieser Prozess abge-
schlossen ist, soll ein weiteres Schreiben des Bundesfinanzministe-
riums die weitere Vorgehensweise hinsichtlich der Unternehmer 
erläutern, die in der Vergangenheit Bauleistungen gegenüber Bau-
trägern erbracht haben. ³ 

 

Steuervorteil für Handwerkerleistungen 
Für den Steuerbonus für Handwerkerleistungen gelten jetzt 
neue Regeln. Während neue Wohnfläche jetzt gefördert wird, 
ist der Schornsteinfeger nur noch eingeschränkt abziehbar. 

Handwerkerleistungen im Privathaushalt sind steuerlich begüns-
tigt: 20 % der Arbeitskosten, maximal aber 1.200 Euro, werden di-
rekt von der Einkommensteuer abgezogen. Das Bundesfinanzminis-
terium hat jetzt seine Verwaltungsanweisung zu diesem Steuervor-
teil aktualisiert und an Gesetzesänderungen und neue Rechtspre-
chung angepasst. Speziell für Handwerkerleistungen gilt jetzt: 

· Begünstigte Handwerkerleistung: Der Steuerbonus gilt für alle 
handwerklichen Tätigkeiten im Rahmen von Renovierungs-, Er-
haltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, solange sich der 
Haushalt im Inland oder in einem EU-/EWR-Staat befindet. Es 
spielt keine Rolle, ob es sich um regelmäßige Renovierungsar-
beiten oder kleine Ausbesserungsarbeiten handelt, die gewöhn-
lich von Haushaltsmitgliedern erledigt werden, oder um Erhal-

tungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen, die im 
Regelfall nur von Fach-
kräften durchgeführt 
werden. Ob es sich dabei 
steuerrechtlich um Erhal-
tungs- oder Herstellungs-
aufwand handeln würde, 
ist ebenfalls nicht aus-
schlaggebend. 

· Neubau versus neue Wohnfläche: Handwerkliche Tätigkeiten 
im Rahmen einer Neubaumaßnahme sind nicht begünstigt. Dazu 
zählen alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Errich-
tung eines Haushalts bis zu dessen Fertigstellung anfallen. Da-
gegen sind Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung 
neuer Wohn- oder Nutzfläche in einem vorhandenen Haushalt 
begünstigt. Die Erhöhung des Gebrauchswerts der Immobilie ist 

Sicherungseinbehalt berechtigt 
zur Umsatzsteuerberichtigung 

Wenn ein Unternehmer seinen Entgeltan-
spruch über mehrere Jahre nicht in vol-
lem Umfang verwirklichen kann, weil der 
Kunde aufgrund vertraglicher Vereinba-
rungen zur Absicherung von Gewährleis-
tungsansprüchen einen Sicherungseinbe-
halt vornehmen darf, ist er bereits im 
Voranmeldungszeitraum der Leistungser-
bringung berechtigt, die abzuführende 
Umsatzsteuer entsprechend zu berichti-
gen. Andernfalls käme es nämlich nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs zu einer 
unverhältnismäßigen Belastung, wenn der 
Unternehmer die Umsatzsteuer für den 
Staat über mehrere Jahre vorfinanzieren 
müsste. 

 

Grunderwerbsteuer bei Planungs-
leistungen durch den Verkäufer 

Planungs- und Bauleistungen können 
ebenfalls unter die Grunderwerbsteuer 
fallen, wenn sich aus weiteren Vereinba-
rungen im Zusammenhang mit dem Kauf 
eines Grundstücks ergibt, dass der Käufer 
das beim Abschluss des Kaufvertrags noch 
unbebaute Grundstück in bebautem Zu-
stand erhält. Eine umfangreiche Vorpla-
nung durch den Verkäufer für das später 
vom Käufer errichtete Gebäude reicht 
dem Bundesfinanzhof dafür aber noch 
nicht aus. Zusätzlich zur Planung muss der 
Verkäufer auch zur Veränderung des kör-
perlichen Zustands des Grundstücks ver-
pflichtet sein. 

 

Erbschaftsteuer auf Anspruch 
aus einer Direktversicherung 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs unterliegen Ansprüche auf eine 
zusätzliche betriebliche Altersversorgung, 
die Hinterbliebenen eines Arbeitnehmers 
zustehen, nicht der Erbschaftsteuer. Die-
se Rechtsprechung beruht darauf, dass 
Ansprüche auf eine betriebliche Alters-
versorgung erbschaftsteuerrechtlich nicht 
anders behandelt werden sollen als die 
Bezüge, die Hinterbliebene kraft Gesetzes 
erhalten, beispielsweise die Witwen- und 
Waisenrente. Für den Anspruch aus einer 
Direktversicherung gilt diese Steuerfrei-
heit aber nur dann, wenn der Erbe die 
persönlichen Anspruchsvoraussetzungen 
erfüllt, die für einen gesetzlichen Ren-
tenanspruch gelten. Mit dieser Begrün-
dung hat der Bundesfinanzhof entschie-
den, dass ein Lebensgefährte daher Erb-
schaftsteuer auf den Anspruch aus der Di-
rektversicherung zahlen muss, weil ihm 
auch keine Witwerrente zustehen würde. 
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kein Kriterium und führt daher nicht dazu, dass die Steuerer-
mäßigung wegfallen würde. 

· Gutachtertätigkeiten: Die Tätigkeit eines Gutachters gehört 
weder zu den haushaltsnahen Dienstleistungen, noch handelt es 
sich um eine Handwerkerleistung. Nicht steuerlich berücksichti-
gungsfähig sind daher beispielsweise Mess- oder Überprüfungs-
arbeiten, eine Legionellenprüfung, die Kontrolle von Aufzügen 
oder von Blitzschutzanlagen oder die Feuerstättenschau sowie 
andere technische Prüfdienste. 

· Schornsteinfeger: Die Einschränkung in Bezug auf Gutachtertä-
tigkeiten gilt auch, wenn diese Leistungen durch einen Kamin-
kehrer oder Schornsteinfeger erbracht werden, dessen Schorn-
stein-Kehrarbeiten und sonstige Leistungen als Handwerkerleis-
tung begünstigt sind. Bis einschließlich 2013 müssen die Leis-
tungen nicht in Schornstein-Kehrarbeiten sowie Reparatur- und 
Wartungsarbeiten einerseits (als Handwerkerleistungen begüns-
tigt) und Mess- oder Überprüfungsarbeiten sowie Feuer-
stättenschau andererseits (nicht begünstigt) aufgeteilt werden, 
sondern können einheitlich als begünstigte Handwerkerleistung 
berücksichtigt werden. Ab 
2014 wird die Steuerermä-
ßigung für Schornstein-
Kehrarbeiten sowie Repara-
tur- und Wartungsarbeiten 
des Schornsteinfegers aber 
nur gewährt, wenn die 
Rechnung diese entspre-
chend ausweist. 

· Beauftragtes Unternehmen: Das beauftragte Unternehmen 
muss nicht in die Handwerksrolle eingetragen sein. Es können 
auch Kleinunternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes mit 
der Leistung beauftragt werden. 

· Öffentlich geförderte Maßnahmen: Wird für eine Maßnahme 
ein zinsverbilligtes Darlehen oder ein steuerfreier Zuschuss be-
willigt, schließt dies die Steuerermäßigung für Handwerkerleis-
tungen auch für den Teil der Aufwendungen aus, der nicht ge-
fördert wird, beispielsweise weil die Kosten den Förderhöchst-
betrag übersteigen. Eine Aufteilung der Aufwendungen mit dem 
Ziel, für einen Teil die Steuerermäßigung in Anspruch zu neh-
men, ist nicht möglich. Werden im Rahmen von Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen aber mehrere 
Maßnahmen durchgeführt, von denen einzelne öffentlich geför-
dert werden, ist die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für 
die nicht geförderten Maßnahmen möglich. ³ 

 

Heim und Pflege als haushaltsnahe Dienstleistung 
Das Bundesfinanzministerium hat erklärt, wann Pflegeleistun-
gen und Heimunterbringung als haushaltsnahe Dienstleistung 
berücksichtigt werden. 

In der aktualisierten Verwaltungsanweisung zur Steuerbegünsti-
gung für haushaltsnahe Dienstleistungen geht das Bundesfinanzmi-
nisterium auch auf die Berücksichtigung von Pflege- und Betreu-
ungsleistungen sowie der Kosten für ein Alten- oder Pflegeheim ein. 
Welche Kosten im Einzelnen berücksichtigungsfähig sind, hängt un-
ter anderem von der Art der Unterbringung ab. Grundsätzlich gel-
ten für diese Kosten folgende Regeln: 

Anwendungserlass zur Abgaben-
ordnung neu bekannt gemacht 

Das Bundesfinanzministerium hat den neu 
gefassten Anwendungserlass zur Abgaben-
ordnung bekannt gegeben. Neben redak-
tionellen Änderungen enthält der neue Er-
lass auch Änderungen aufgrund des Ge-
setzes zur Stärkung des Ehrenamtes aus 
dem Frühjahr 2013. Der neue Erlass gilt in 
allen noch offenen Fällen. 

 

Normale Kleidung führt auch nicht 
anteilig zu Werbungskosten 

Zwar ist auch eine Aufteilung von Auf-
wendungen für bürgerliche Kleidung bei 
feststehender Arbeitszeit möglich. Der 
Bundesfinanzhof lässt die anteiligen be-
ruflichen Kosten für Kleidung aber trotz-
dem nicht zum Werbungskostenabzug zu, 
weil die Kleidung insgesamt schon durch 
das steuerfreie Existenzminimum steuer-
lich berücksichtigt wurde. Wenn im Ein-
zelfall trotzdem ein beruflicher Aufwand 
abziehbar sein soll, muss der Gesetzgeber 
eine entsprechende Regelung treffen. Das 
ist aber derzeit nur für typische Berufs-
kleidung der Fall. 

 

Kürzeste Straßenverbindung 
für die Entfernungspauschale 

Für die Entfernungspauschale ist die kür-
zeste Straßenverbindung auch dann maß-
geblich, wenn diese mautpflichtig ist oder 
mit dem verwendeten Verkehrsmittel 
straßenverkehrsrechtlich nicht benutzt 
werden darf. So hat der Bundesfinanzhof 
im Fall eines Arbeitnehmers entschieden, 
der mit seinem Moped nicht die kürzeste 
Strecke zum Arbeitsplatz nehmen konnte, 
weil diese über Bundesstraßen führt, auf 
denen das Moped wegen seiner niedrigen 
Höchstgeschwindigkeit nicht fahren darf. 

 

Diätverpflegung ist keine 
außergewöhnliche Belastung 

Das im Einkommensteuergesetz festge-
schriebene Abzugsverbot für Diätverpfle-
gung gilt auch dann, wenn diese nicht nur 
neben, sondern anstelle von Medikamen-
ten zur Linderung der Krankheit benötigt 
wird. Auch wenn die Diät wegen einer 
ärztlichen Verordnung unmittelbar als 
Therapie eingesetzt wird und damit Medi-
kamentencharakter aufweist, bleibt es 
beim Abzugsverbot. Mit dieser Begrün-
dung verweigerte das Finanzgericht Düs-
seldorf einer Patientin den Abzug der Kos-
ten für Nahrungsergänzungsmittel als au-
ßergewöhnliche Belastung. 
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· Pflege- und Betreuungsleistungen: Die Feststellung und der 
Nachweis einer Pflegebedürftigkeit oder der Bezug von Leistun-
gen der Pflegeversicherung sowie eine Unterscheidung nach 
Pflegestufen sind für die steuerliche Berücksichtigung entspre-
chender Aufwendungen nicht erforderlich. Es reicht aus, wenn 
Dienstleistungen zur Grundpflege (Körperpflege, Ernährung und 
Mobilität) oder zur Betreuung in Anspruch genommen werden. 
Allerdings muss die Leistung im Leistungskatalog der Pflegever-
sicherung enthalten sein, denn allgemeine personenbezogene 
Dienstleistungen (z. B. Frisör- oder Kosmetikerleistungen) sind 
keine haushaltsnahen Dienstleistungen. Aufwendungen für die 
Möglichkeit, bei Bedarf bestimmte Pflege- oder Betreuungsleis-
tungen in Anspruch zu nehmen, sind ebenfalls begünstigt. 

· Anspruchsberechtigte: Die Steuerermäßigung steht neben der 
pflegebedürftigen Person auch anderen zu, wenn sie für Pflege- 
oder Betreuungsleistungen aufkommen. Die Steuerermäßigung 
ist allerdings haushaltsbezogen. Werden daher zwei pflegebe-

dürftige Personen in ei-
nem Haushalt gepflegt, 
kann die Steuerermäßi-
gung nur einmal in An-
spruch genommen wer-
den. In jedem Fall muss 
das Heim oder der Ort 
der dauernden Pflege im 
Inland oder in einem 
EU/EWR-Staat liegen. 

· Dienstleistungen im Heim: Begünstigt sind auch Aufwendungen 
für die Unterbringung in einem Heim, soweit darin Aufwendun-
gen für Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer 
Hilfe im Haushalt vergleichbar sind. In Frage kommen die antei-
ligen Aufwendungen für die Reinigung des Zimmers oder des 
Appartements sowie der Gemeinschaftsflächen, das Zubereiten 
und Servieren der Mahlzeiten im Heim oder am Ort der dauern-
den Pflege, sowie der Wäscheservice, soweit er im Heim oder 
am Ort der dauernden Pflege erfolgt. Nicht begünstigt sind da-
gegen Mietzahlungen, insbesondere die allgemeinen Aufwen-
dungen für die Unterbringung in einem Alten(wohn)heim, einem 
Pflegeheim oder einem Wohnstift. Außerdem sind die Aufwen-
dungen für den Hausmeister, den Gärtner und sämtliche Hand-
werkerleistungen ohne eigenen Haushalt nicht abziehbar. 

· Eigener Haushalt: Ein Haushalt in einem Altenheim, Pflege-
heim oder einem Wohnstift ist gegeben, wenn die Räumlichkei-
ten für eine Haushaltsführung geeignet sind (Bad, Küche, Wohn- 
und Schlafbereich), individuell genutzt werden können (Ab-
schließbarkeit) und eine eigene Wirtschaftsführung durch den 
Steuerzahler nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird.  

· Begünstigte Dienstleistungen: Zusätzlich zu den bereits oben 
genannten Dienstleistungen sind bei einem eigenen Haushalt im 
Heim die im Haushalt durchgeführten und individuell abgerech-
neten Leistungen, die Hausmeisterarbeiten, die Gartenpflege 
sowie kleinere Reparaturarbeiten und die Dienstleistungen des 
Haus- und Etagenpersonals berücksichtigungsfähig. Die Tätig-
keit von Haus- und Etagenpersonal, dessen Aufgabe neben der 
Betreuung des Bewohners noch zusätzlich in der Begleitung des 
Steuerzahlers, dem Empfang von Besuchern und der Erledigung 
kleiner Botengänge besteht, ist ebenfalls grundsätzlich den 
haushaltsnahen Dienstleistungen zuzurechnen. ³ 

Rückzahlung eines Einmalbeitrags 
nach Tod des Ehegatten 

Erhält ein Ehegatte vereinbarungsgemäß 
einen Teil des Einmalbeitrags, den er für 
eine vom anderen Ehegatten abgeschlos-
sene Rentenversicherung gezahlt hatte, 
vom Versicherungsunternehmen erstattet, 
weil der andere Ehegatte verstorben ist, 
bevor die geleisteten Rentenzahlungen 
die Höhe des Einmalbeitrags erreicht ha-
ben, fällt auf den Erstattungsbetrag keine 
Erbschaftsteuer an. Für eine Steuerpflicht 
müsste es zu einer Vermögensminderung 
auf der Seite des Erblassers kommen, was 
hier nicht der Fall ist. Mit dieser Begrün-
dung hat der Bundesfinanzhof gegen die 
Ansicht des Finanzamts entschieden. 

 

Problemfelder der kleinen 
Organschaftsreform 

Mit dem Gesetz zur Änderung und Verein-
fachung der Unternehmensbesteuerung 
und des steuerlichen Reisekostenrechts  
wurden auch diverse gesetzliche Ände-
rungen bei der steuerlichen Organschaft 
vorgenommen. Weil es dazu bereits einige 
Auslegungsfragen, aber noch keine ver-
bindliche Verwaltungsanweisung gibt, hat 
die Oberfinanzdirektion Karlsruhe eine 
Liste mit möglichen Problemfeldern und 
Auslegungen aufgrund der Gesetzesände-
rung zur grenzüberschreitenden Organ-
schaft, Durchführung des Gewinnabfüh-
rungsvertrags und zur Vereinbarung der 
Verlustübernahme zusammengestellt. 

 

Steuerpauschalierung nur für 
betriebliche Zuwendungen 

Der Bundesfinanzhof hat eine eigentlich 
offensichtliche Feststellung getroffen, die 
für das Finanzamt aber doch nicht so of-
fensichtlich war: Betrieblich veranlasste 
Zuwendungen sind nur solche Zuwendun-
gen, die durch einen Betrieb des Steuer-
zahlers veranlasst sind. Entsprechend darf 
das Finanzamt nicht für privat veranlasste 
Zuwendungen an Geschäftsfreunde und 
Mitarbeiter die Steuerpauschalierung der 
Zuwendung einfordern, mit der Betriebe 
die Steuerpflicht des Empfängers für eine 
Zuwendung abgelten können. Außerdem 
gilt die Pauschalierungsregelung nur für 
Zuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin 
vereinbarten Leistung oder Gegenleistung 
erbracht werden. Damit sind beispielswei-
se Zuwendungen, die zur Anbahnung eines 
Vertragsverhältnisses erbracht werden, 
von der Pauschalierung ausgenommen, 
weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine 
vereinbarte Leistung oder Gegenleistung 
gibt. 
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Haftung eines Geschäftsführers 
Eine Geschäftsverteilung befreit einen Geschäftsführer nicht 
davon, die Tätigkeit seiner Mitgeschäftsführer im Auge zu be-
halten, wenn er einer Haftung entgehen will. 

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Gesamtverantwortung eines je-
den gesetzlichen Vertreters einer Gesellschaft. Dieses Prinzip ver-
langt zumindest eine gewisse Überwachung der Geschäftsführung 
im Ganzen. Durch eine entsprechende Geschäftsverteilung kann 
zwar die Verantwortlichkeit eines Geschäftsführers begrenzt wer-
den. Dies erfordert allerdings eine im Vorhinein getroffene, ein-
deutige - und deshalb schriftliche - Klarstellung, welcher Ge-
schäftsführer für welchen Bereich zuständig ist. 

Ohne eine solche eindeutige Regelung sieht das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz die berechtigte Gefahr, dass im Haftungsfall jeder 
Geschäftsführer auf die Verantwortlichkeit eines anderen Ge-
schäftsführers verweist. Aber selbst bei Vorliegen einer klaren, 
eindeutigen und schriftlichen Aufgabenverteilung muss der nicht 
mit den steuerlichen Angelegenheiten einer Gesellschaft betraute 
Geschäftsführer einschreiten, wenn die Person des Mitgeschäfts-
führers oder die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft dies erfor-
dern würden, beispielsweise in finanziellen Krisensituationen. Zu-
dem muss er dafür sorgen, dass er im Falle des Eintritts einer sol-
chen Krise rechtzeitig davon erfährt. ³ 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Neue Steuerbescheide in 
Nordrhein-Westfalen 

Von März an erhalten die Steuerzahler in 
Nordrhein-Westfalen neue Steuerbeschei-
de. In den neuen Bescheiden wird unter 
anderem der Steuerbetrag als Prozentsatz 
des Gesamteinkommens ausgewiesen. 
Zum Grenzsteuersatz, also dem Steuer-
satz für jeden zusätzlich verdienten Euro, 
enthalten die neuen Bescheide jedoch 
keine Angaben. 

 

Familienleistungsausgleich für 
Lebenspartnerschaften 

Nach der Gesetzesänderung im vergange-
nen Jahr sind die einkommensteuerrecht-
lichen Vorschriften zu Ehegatten und 
Ehen auch auf Lebenspartner und Lebens-
partnerschaften anzuwenden. Das Bun-
desfinanzministerium hat jetzt in einem 
Schreiben Einzelheiten des Familienleis-
tungsausgleichs für Lebenspartner in ver-
schiedenen Fallkonstellationen geregelt. 
Lebenspartner mit Kindern werden bei 
der Zusammenveranlagung demnach ge-
nauso behandelt wie Eheleute. 

 

 


